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Zum Geleit

Die Sportbootkarten in diesem Küstenhandbuch sind aus den offiziellen Daten des Kroatischen Hydrographischen 
Instituts erstellt worden, die über eine amtliche Lizenz vom UK Hydrographic Office zur Verfügung gestellt wurden. 
Lizenz-Nr.: HR CD-001.
4�Kartenmaßstab: 1 : 80 000
4�Projektion: Mercator
4�Bezugssystem: WGS 84, GPS-kompatibel
4�Tiefenangaben: in Metern unter mittlerem Springniedrigwasser
4�Höhenangaben: in Metern über mittlerem Wasserstand
4�Symbole und Kennungen: INT 1, englische Version
Die Karten des vorliegenden Küstenhandbuchs sind für die Navigation auf Booten, Yachten und Schiffen der Sportschiff-
fahrt vorgesehen.
Nautische Korrekturen der Karten, die nach Drucklegung des Werkes veröffentlicht werden, können im Internet 
unter folgender Adresse kostenlos heruntergeladen werden: www.dk-sportbootkarten.de
Verlag und Autoren bedanken sich für Hinweise und Kritiken, die zur Verbesserung des Küstenhandbuchs beitragen: 
reiselektorat@delius-klasing.de

Note

The charts and plans in this cruising guide are based on official data from the Hydrographic Institute of the  
Republic of Croatia (HHI), made available through the United Kingdom Hydrographic Office (UKHO) under  
licence number HR CD-001.
4�Scale: 1 : 80,000
4�Projection: Mercator
4�Reference coordinate system: WGS 84
4�Depths: in meters below mean low water springs 
4�Highs and Clearances: in meters above mean low water springs
4�Symbols and terms used on charts: INT 1
The charts and plans in this guide are intended for the navigation of pleasure craft.
Nautical corrections published after printing can be downloaded here:  
http://www.dk-sportbootkarten.de
The authors and publishers are grateful for any comments from readers to improve this guide:  
reiselektorat@delius-klasing.de

Predgovor

Navigacijske karte za plovila za sport i razonodu u ovom peljaru nastale su iz službenih podataka Hrvatskog  
hidrografskog instituta, stavljenih na raspolaganje temeljem međunarodne licence UK Hydrographic Office.  
Licenca br.: HR CD-001. 
4�Mjerilo: 1 : 80 000
4�Konstrukcija: Mercatorova kartografska projekcija 
4�Referentni sustav: WGS 84, GPS-kompatibilno 
4�Podaci za dubinu: u metrima u odnosu na srednju razinu nižih niskih voda živih morskih mijena
4�Podaci za visinu: u metrima u odnosu na srednju razinu mora 
4�Simboli i oznake: INT 1, engleska verzija 
Karte u ovom peljaru predviđene su za plovidbu na brodicama, jahtama i brodovima za sport i razonodu. 
Nautičke ispravke na kartama, koje će nastati nakon tiska ovog izdanja, mogu se besplatno preuzeti s interneta  
na slijedećoj adresi: http://www.dk-sportbootkarten.de 
Izdavač i autori zahvaljuju na sugestijama i primjedbama koje će doprinijeti poboljšanju ovog peljara:  
reiselektorat@delius-klasing.de 
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Der Stadthafen Hvar auf 
der gleichnamigen Insel 
ist einer von mehreren 
saisonalen Grenzhäfen, 
in denen vom 1. April bis 
31. Oktober einklariert 
werden kann. An der 
Promenade gibt es nur 
wenige Gastliegeplätze, 
die im Sommer meist 
schon am frühen Nach-
mittag belegt sind.

KROATIEN IN DER EU

Am 1. Juli 2013 trat Kroatien der Euro-
päischen Union bei. Für Boote unter der 
Flagge eines EU-Mitgliedstaates gelten 
die gleichen Bestimmungen wie für Boote 
unter kroatischer Flagge. Das kroatische 
Schifffahrtsrecht entspricht internationalen 
und europäischen Standards.
Es gibt jedoch einen wichtigen Unter-
schied: Ausländische Boote – auch die 
unter der Flagge eines EU-Staates –, die 
auf dem Seeweg nach Kroatien einreisen, 
müssen wie bisher ohne Verzögerung und 
Zwischenstopp auf kürzestem Weg den 
nächstgelegenen, für die internationale 
Seefahrt geöffneten Grenzhafen (Port of 
Entry) anlaufen und dort die Grenzfor-
malitäten erledigen (siehe dazu Kapitel 
»Einreise über See«).

B O OT S U R L A U B  I N  K R O AT I E N

Um Schiffseignern aus der EU, die ihr 
Boot in Kroatien stationiert haben oder es 
dort vorübergehend stationieren wollen, 
unangenehme (und möglicherweise teure) 
Überraschungen zu ersparen, weisen wir 
darauf hin, dass sie jederzeit den Nachweis 
führen können müssen, dass ihr Boot ord-
nungsgemäß (das heißt im Regelfall durch 
Zahlung von Mehrwertsteuer und gege-
benenfalls Zoll) in den Warenverkehr der 
EU eingeführt wurde oder durch andere 
Umstände (beispielsweise Alter des Bootes) 
den Charakter einer »Unionsware« hat.
Wer in dieser Frage unsicher ist, sollte 
unverzüglich eine kroatische Zolldienst-
stelle kontaktieren, um den Zollstatus des 
Bootes zu klären. Möglicherweise ist eine 
Zolldeklaration erforderlich, um das Boot 
endgültig in den Status einer »Unionsware« 
zu überführen.
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REISEBESTIMMUNGEN/ZOLL

Reisedokumente 
Staatsbürger der EWR-Mitgliedstaaten 
(EU und EFTA) sowie der Schweiz können 
in die Republik Kroatien einreisen, wenn 
sie
4einen gültigen Reisepass oder Personal- 
 ausweis (Identitätskarte für Schweizer)  
 haben, 
4kein Einreise- oder Aufenthaltsverbot  
 haben, 
4keine Gefahr für die öffentliche  
 Ordnung, die nationale Sicherheit oder   
 die öffent liche Gesundheit darstellen.
Für Kinder unter 16 Jahren ist ein eigenes 
Ausweisdokument mit Lichtbild vorge-
schrieben.
Seit dem EU-Beitritt Kroatiens am 1. Juli 
2013 gelten grundsätzlich die Aufenthalts-
bestimmungen der EU. Danach dürfen 
sich Staatsbürger der EU und der Schweiz 
ohne Visum oder Aufenthaltsgenehmigung 
drei Monate, gerechnet vom Tag der Ein-
reise, in der Republik Kroatien aufhalten. 
Wenn der Aufenthalt länger als drei Mo-
nate dauern soll, muss spätestens acht Tage 
vor Ablauf der Dreimonatsfrist eine tempo-
räre Aufenthaltsgenehmigung (siehe www.
mvep.hr/en/consular-information/stay-of-
aliens/granting-stay-in-croatia-/) bei der 
zuständigen Polizeiverwaltung bzw. der  
Polizeiverwaltung des Aufenthaltsortes  
beantragt werden.

Fahrzeugpapiere 
Autofahrer müssen in Slowenien und Kro-
atien einen gültigen Führerschein und den 
Fahrzeugschein mitführen. In Montenegro 
und Bosnien-Herzegowina wird zusätzlich 
die Grüne Versicherungskarte verlangt.

Zollvorschriften 
Zollkontrollen an den Landesgrenzen in-
nerhalb der EU entfallen. Sie können je-
doch von mobilen Einheiten des Zolls auf 
dem gesamten Staatsgebiet der Republik 
Kroatien durchgeführt werden. Die ver-
dachtsunabhängigen Kontrollen erfolgen 
durch dazu ermächtigte Zollbeamte und 
werden mit einer Anhaltekelle mit der Auf-
schrift »Stop Carina« angekündigt. Es ist 

mit Überprüfungen von Fahrzeugen, deren  
Insassen sowie insbesondere der mitge-
führten Waren, inklusive des Reisegepäcks, 
zu rechnen.
Zu beachten sind weiterhin zollrechtliche 
Einschränkungen für die Einfuhr von Bar-
geld (unbegrenzt möglich, aber ab 10 000 
Euro auf Befragung mündlich anzumel-
den), für Jagd- und Sportwaffen, Waffen 
und Munition, Arznei- und Betäubungs-
mittel, Kulturgüter sowie Haustiere  
(siehe www.zoll.de/DE/Privatpersonen/
Reisen/Reisen-innerhalb-der-EU/reisen- 
innerhalb-der-eu_node.html).
Halter von Heimtieren wie Hunden, Kat-
zen, Frettchen etc. müssen bei Grenz-
übertritt innerhalb der EU den blauen 
EU-Heimtierausweis mitführen. Die Tiere 
müssen zur Identifikation mit einem  
Mikrochip (nach ISO-Norm 11784 oder 
11785) gekennzeichnet sein. Die Erstimp-
fung gegen Tollwut muss bei der Einreise 
mindestens 21 Tage zurückliegen, und die 
vom Hersteller des Impfstoffes angegebene 
Impfschutzdauer darf bei Einreise nicht 
überschritten sein.

EINREISE ÜBER SEE

Grenzhäfen / Ports of Entry 
Läuft ein Boot aus dem Ausland (dazu zäh-
len auch EU-Staaten) kommend über See 
in kroatische Seegewässer ein, ist unverzüg-
lich ein für den internationalen Seeverkehr 
geöffneter Grenzhafen (Port of Entry) an-
zulaufen. Unverzüglich heißt, dass Grenz-
häfen auf den der Festlandküste vorgela-
gerten Inseln wie Božava auf Dugi Otok, 
Vis und Komiža auf der Insel Vis oder der 
Stadthafen von Hvar zum Einklarieren an-
zusteuern sind, bevor man sich der Fest-
landsküste nähert. Das gilt selbst dann, 
wenn es in diesem Seegebiet auch an der 
Festlandsküste Zollhäfen gibt. Aus die-

8|9   Bootsurlaub in Kroatien

Innerhalb der kroatischen 
Hoheitsgewässer darf die 
Polizei die Vollständig-
keit und Richtigkeit der 
mitgeführten Dokumente 
kontrollieren.
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